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§ 7 S-ROG 2009 § 7
 S-ROG 2009 - Salzburger Raumordnungsgesetz 2009

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 20.02.2026

(1) Die Landesregierung hat als Grundlage für die Raumordnung den Zustand des Raums und seine Entwicklung durch

geeignete Indikatoren zu erheben und zu untersuchen (Raumforschung).

(2) Zur systematischen Erfassung der Planungsgrundlagen hat die Landesregierung ein geographisches

Informationssystem zu führen (SAGIS). Eine Einsichtnahme in diese Planungsgrundlagen ist in der mit den

Angelegenheiten der Raumordnung befassten Abteilung des Amtes der Landesregierung während der für den

Parteienverkehr bestimmten Amtsstunden (§ 13 Abs 5 AVG) zu ermöglichen. Nach Maßgabe der technischen

Möglichkeiten ist eine Einsichtnahme auch im Internet zu gewähren.

(3) Die Landesregierung hat dem Landtag spätestens nach zwei Jahren ab Beginn einer Gesetzgebungsperiode einen

Raumordnungsbericht vorzulegen. Gegenstände des Raumordnungsberichts sind:

1. der grundsätzliche Stand der Raumordnung im Land Salzburg auf Basis der von den Gebietskörperschaften und

den Regionalverbänden erstellten Programme und Pläne,

2. die Darstellung der Entwicklung des Landes anhand geeigneter Indikatoren,

3. die Ergebnisse der Überwachung von Planungen mit erheblichen Umweltauswirkungen und

4. die Zusammenarbeit mit dem Bund und den benachbarten Ländern auf dem Gebiet der Raumordnung.
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